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BERUFSFÖRDERUNGSDIENST
Gemeinsam Richtung Zukunft

FÜHRT INFORMATIONS- 
VERANSTALTUNGEN SOWIE  
JOB- UND BILDUNGSMESSEN DURCH

DER BERUFSFÖRDERUNGSDIENST
BERÄT STANDORTNAH, 
KOMPETENT UND INDIVIDUELL

VERMITTELT ARBEITS-,  
AUSBILDUNGS-, UMSCHULUNGS-  
UND PRAKTIKUMSPLÄTZE

FÖRDERT SCHULISCHE UND  
BERUFLICHE BILDUNG

Ü

Ü

Ü

Ü
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem BFD und im Internet unter

www.bfd.bundeswehr.de



JE LÄNGER SIE SICH ALS SOLDATIN ODER SOLDAT VERPFLICHTEN, 
DESTO UMFANGREICHER SIND IHRE FÖRDERUNGSANSPRÜCHE.

Förderungszeiten und -beträge sowie der Bezugszeitraum der Übergangsgebührnisse können sich aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen oder durch Zeiten eines Wehrdienstverhältnisses besonderer Art nach dem Ein-
satz-Weiterverwendungsgesetz (EinsatzWVG) verringern beziehungsweise entfallen.

* siehe dazu § 12 Abs. 2 SVG
** SaZ, die einen Hochschulabschluss auf Kosten des Bundes erworben haben (gem. § 5 Abs. 9 SVG)
***	 SaZ,	die	mit	einem	geforderten	Hochschulabschluss	eingestellt	worden	sind	und	Unteroffiziere	des	

Militärmusikdienstes (gem. § 5 Abs. 9 SVG)
**** siehe dazu § 39 SVG i.V.m. § 45 Abs. 2 Nr. 6 SG

ERMESSENSFÖRDERUNG 
während der Wehrdienstzeit

ANSPRUCH
auf Förderung  

schulischer und  
beruflicher Bildung  

nach der Wehrdienstzeit 
(§ 5 SVG)

KOSTENHÖCHST-
BETRAG

(§ 6 SVG i.V.m.
§ 19 BFöV)

LEISTUNGEN
für die schulische und berufliche Qualifizierung 

und zur beruflichen Eingliederung

Dauer der  
Zahlung der 

ÜBERGANGS-
GEBÜHRNISSE

ÜBERGANGS BEIHILFE
(x-fache der  

Dienstbezüge  
des letzten Monats)

S
aZ 4 < 5

Vorrangig durch
interne Bildungs- und

Eingliederungsmaßnahmen
nach § 4, § 7 SVG.

Nachrangig durch
schulische	und	berufliche

Bildungsmaßnahmen
nach § 5 Abs.1a SVG.

12 Monate 5.000 €  » Stellenbörse 
 » Einarbeitungszuschuss
 » Erstattung von Kosten für Vorstellungsreisen  
und Eignungsfeststellungsreisen  
 » Orientierungspraktikum BiAMBw
 » Berufsorientierungspraktikum (BOP)
 » Eingliederung in den öffentlichen Dienst  
mittels E- / Z- Schein (nur für SaZ 12+)
 » Erstattung von Kosten für  
fachberufliche	Prüfungen	und	 
Umschreibungen militärischer  
Erlaubnisse und Berechtigungen
 » Ausstellung von Bescheinigungen  
und Nachweisen zur  
zivilberuflichen	Anerkennung	 
militärischer Ausbildung und  
Verwendung 
 » Berufsorientierungsmaßnahmen
 » Berufsvorbereitungsmaßnahmen
 » Bewerbungstraining
 » Betriebspraktikum
 » Vermittlerische Betreuung

12 Monate 4-fache
S

aZ 5 < 6 18 Monate 7.000 € 18 Monate 4,5-fache

S
aZ 6 < 7 24 Monate 9.000 € 24 Monate 5-fache

S
aZ 7 < 8 30 Monate 11.000 € 30 Monate 5,5-fache

S
aZ 8 < 9 36 Monate 13.000 € 36 Monate 6-fache

S
aZ 9 < 10 42 Monate 15.000 € 42 Monate 6,5-fache

S
aZ 10 < 11 48 Monate 17.000 € 48 Monate 7-fache

S
aZ 11 < 12 54 Monate 19.000 € 54 Monate 7,5-fache

S
aZ 12 + 60 Monate 21.000 € 60 Monate je nach Dienstzeit *

S
aZ < 12 12 Monate 5.000 € 12 Monate je nach Dienstzeit *

S
aZ 12 + 24 Monate 9.000 € 24 Monate je nach Dienstzeit *

S
aZ 4 + 7 bis 36 Monate 

(je nach Dienstzeit)
siehe § 19

Abs. 2 BFöV
7 bis 36 Monate 

(je nach Dienstzeit) je nach Dienstzeit *

B
O 41 36 Monate 13.000 € Ruhegehalt Ruhegehalt

B
O 41 24 Monate 9.000 € Ruhegehalt Ruhegehalt****

i

MIT ERFOLG IN DEN ZIVILBERUF
 
Sie fragen sich, wie es nach Ihrer Dienstzeit als Soldatin auf Zeit 
oder Soldat auf Zeit weitergeht und wer Sie bei der Vorbereitung auf 
den Start in den Zivilberuf kompetent und vertrauensvoll unterstützen 
kann?

DIE ANTWORT IST EINFACH: 
Wir – die Fachkräfte des Berufsförderungsdienstes (BFD) der Bun-
deswehr – bieten Ihnen einen umfassenden Service, der Ihnen den 
Schritt	in	die	zivilberufliche	Karriere	maßgeblich	erleichtern	kann.	Wir	
helfen	Ihnen	bei	der	Orientierung,	Planung	und	finanziellen	Förderung	
Ihrer	zivilberuflichen	Qualifizierung	bis	hin	zur	Eingliederung	auf	einen	
Arbeitsplatz.

Während der Dienstzeit können Sie vorhandene Kenntnisse und Fertig-
keiten	auffrischen,	erweitern	oder	neue	Qualifikationen	erwerben	und	
so Ihre zivile Karriere vorbereiten. Der BFD bietet hierzu jedes Jahr ein 
umfangreiches Seminarprogramm an.
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